
 

 

Bekanntmachung des Amtes Mittleres Nordfriesland über das Auslaufen von  
Wegenutzungsverträgen für die Gasversorgung für das Gebiet der Gemeinden 

Bargum, Sönnebüll und Lütjenholm sowie der Stadt Bredstedt, Kreis 
Nordfriesland, gemäß § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 

 
Die Wegenutzungsverträge für die Gasversorgung in den Gemeinden mit der 
Schleswig-Holstein Netz AG enden wie folgt:  
 
Gemeinde Auslaufen des Vertrages Einwohner 
Bargum 04.09.2022 645 
Lütjenholm 05.12.2021 347 
Sönnebüll  26.05.2020 280 
Stadt Bredstedt 31.12.2021 5.624 

 
Die Gemeinden liegen in Schleswig-Holstein im Amt Mittleres Nordfriesland des 
Kreises Nordfriesland. Sie beabsichtigen, einem qualifizierten Energieversorgungs-
unternehmen die Wegenutzung gemäß § 46 EnWG einzuräumen und durch neue 
Verträge mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren zu vereinbaren.  
 
Die notwendigen und zur Verfügung gestellten Informationen über die technische 
und wirtschaftliche Situation des Netzes i.S.v. § 46a EnWG werden nach erfolgter 
Interessenbekundung zur Verfügung gestellt.  
 
Interessenbekundungen für den Neuabschluss von Wegenutzungsverträgen für die 
Versorgung mit Gas in den genannten Gemeinden sind bis zum 28.02.2023 zu 
richten an:  
 
Den Amtsdirektor des Amtes Mittleres Nordfriesland 
Theodor-Storm-Str. 2, 25821 Bredstedt 
 
Später eingehende Interessenbekundungen können nicht berücksichtigt werden.  
 
Bredstedt, den 17.11.2022  

Amt Mittleres Nordfriesland 
Der Amtsdirektor 
Dr. Bernd Meyer 


